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B U N D E S G E S E T Z B L A T T

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998        Ausgegeben am 04. Dezember 1998        Teil I

181. Bundesgesetz: Rückgabe von Kunstgegenständen aus
                                   den Österreichischen Bundesmuseen und
                                   Sammlungen
                                   (NR: GP XX RV 1390 AB 1464 S. 146.
                                   BR: AB 5802 S. 646)

181. Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den
Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§1. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, jene
Kunstgegenstände aus den österreichischen Bundesmuseen und
Sammlungen, wozu auch die Sammlungen der
Bundesmobilienverwaltung zählen, unentgeltlich an die
ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes
wegen zu übereignen, welche

1.Gegenstand von Rückstellungen an die ursprünglichen Eigentümer
oder deren Rechtsnachfolger von Todes wegen waren und nach dem
08. Mai 1945 im Zuge eines daraus folgenden Verfahrens nach den
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verbot der Ausfuhr von
Gegenständen von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller
Bedeutung, StGBl. Nr. 90/1918, unentgeltlich in das Eigentum des
Bundes übergegangen sind und sich noch im Eigentum des Bundes
befinden;

2.zwar rechtmäßig in das Eigentum des Bundes übergegangen sind,
jedoch zuvor Gegenstand eines Rechtsgeschäftes gemäß § 1 des
Bundesgesetzes vom 15.Mai 1946 über die Nichtigerklärung von
Rechtsgeschäften und sonstigen Rechtshandlungen, die während der
deutschen Besetzung Österreichs erfolgt sind, in das Eigentum der
Republik Österreich gelangt sind, BGBl. Nr. 106/1946, waren und
sich noch im Eigentum des Bundes befinden;

3.nach Abschluß von Rückstellungsverfahren nicht an die
ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes
wegen zurückgegeben werden konnten, als herrenloses Gut
unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen sind und

Restitutionsgesetz 1998 http://www.adele.at/Restitutionsgesetz_1998/restitutionsgesetz_1998.html

1 sur 2 16.06.2011 16:44



sich noch im Eigentum des Bundes befinden.

§ 2. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten, der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten und der Bundesminister für Landesverteidigung
werden ermächtigt,

1.die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von
Todes wegen festzustellen und die Kunstwerke an diese zu
übereignen;

2.jene Kunstgegenstände gemäß § 1, welche nicht an die
ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes
wegen rückübereignet werden können, weil diese nicht festgestellt
werden können, an den Nationalfonds der Republik Österreich für
Opfer des Nationalsozialismus zur Verwertung zu übereignen, der
den Verwertungserlös für die in § 2a des Bundesgesetzes über den
Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des
Nationalsozialismus, BGBl. Nr. 432/1995, genannten Zwecke zu
verwenden hat.

(2) Die genannten Bundesminister haben vor der Übereignung den
nach § 3 eingerichteten Beirat anzuhören. Durch die Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes wird keinerlei Anspruch auf Übereignung
begründet.

(3) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten hat den Nationalrat über die erfolgte Übereignung
von Kunstgegenständen in einem Bericht jährlich zu informieren.
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